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Verwaltungsstrafverfahren
Übertragung von Untersuchungskompetenzen

Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, 
Energie und Kommunikation UVEK hat dem Eidgenössi-
schen Starkstrominspektorat ESTI Untersuchungskompe-
tenzen in Verwaltungsstrafverfahren übertragen.

Nach Art. 57 Abs. 1 des Elektrizitäts-
gesetzes (EleG; SR 734.0) ist das Bundes-
amt für Energie BFE für die Verfolgung 
und Beurteilung von Widerhandlungen 
gegen dieses Gesetz zuständig. Das Bun-
desgesetz über das Verwaltungsstrafrecht 
(VStrR; SR 313.0) findet Anwendung. 
Gemäss Art. 57 Abs. 2 EleG kann das 
UVEK die Untersuchung und in Abstu-
fungen auch die Beurteilung von Wider-
handlungen dem ESTI übertragen. Ge-
stützt auf die letztgenannte Bestimmung 
hat das UVEK am 12. November 2013 
die Verordnung über die Übertragung 
von Untersuchungskompetenzen in Ver-
waltungsstrafverfahren an das ESTI (SR 
734.241) erlassen und auf den 1. Januar 
2014 in Kraft gesetzt. 

Untersuchungskompetenzen 
des ESTI
Gemäss Art. 1 dieser Verordnung er-

mittelt das ESTI bei Widerhandlungen 
gegen die Artikel 55 und 56 EleG aus 
eigenem Antrieb oder auf Anzeige hin. 
Dazu nimmt es erste Untersuchungs-
handlungen vor; insbesondere kann es 
Befragungen durchführen und Aus-
künfte bei Behörden einholen. Es über-
weist einen Fall zur abschliessenden 
Untersuchung dem BFE. Aufgrund von 
Art. 2 der Verordnung kann das Bundes-
amt vom ESTI jederzeit die Überwei-
sung eines Falls verlangen. Das BFE 
kann anstelle des ESTI Untersuchungen 
durchführen, und es kann das ESTI zu 
Untersuchungen beiziehen. Nach Art. 3 
der Verordnung ist die verwaltungsstraf-
rechtliche Beurteilung in jedem Fall Sa-
che des BFE.

Widerhandlungen nach EleG
Die Verordnung des UVEK findet im 

Zusammenhang mit folgenden Straftat-
beständen des EleG Anwendung: 

■■ Erstellen oder Ändern einer vorlage-
pflichtigen elektrischen Anlage ohne 
rechtsgültige Plangenehmigung (vgl. 
Art. 55 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 EleG);

■■ eigenmächtiges in Betrieb setzen oder 
setzen lassen einer elektrischen An-
lage, die auf Weisung der zuständigen 
Kontrollstelle wegen gefährlicher 
Mängel spannungslos gemacht wor-
den ist (vgl. Art. 55 Abs. 1 lit. b und 
Abs. 2 EleG);

■■ Missachten einer amtlichen Verfü-
gung (vgl. Art. 56 EleG);

■■ Verwenden des freiwilligen Sicher-
heitszeichens ohne Bewilligung (vgl. 
Art. 24 der Verordnung über elektri-
sche Niederspannungserzeugnisse 
[NEV; SR 734.26]);

■■ Installieren ohne die dafür notwen-
dige Bewilligung (vgl. Art. 42 lit. a der 
Verordnung über elektrische Nieder-
spannungsinstallationen [NIV; SR 
734.27]);

■■ Kontrollieren ohne die dafür notwen-
dige Bewilligung (vgl. Art. 42 lit. b 
NIV);

■■ Verletzen der mit einer Installations- 
oder Kontrollbewilligung verbunde-
nen Pflichten (vgl. Art. 42 lit. c NIV). 

Erste Untersuchungs-
massnahmen
Die Verordnung des UVEK macht 

Sinn. Das ESTI hat seit jeher Aufsichts- 
und Kontrollaufgaben im Starkstrombe-
reich und verfügt damit über die Struktu-

ren und das Fachwissen, um in Ver-
dachtsfällen schnell erste Abklärungen 
vornehmen zu können. Wenn das Ins-
pektorat erste Untersuchungsmassnah-
men, insbesondere Befragungen und das 
Einholen von Auskünften durchführen 
darf, kann es Verdachtsfälle besser beur-
teilen und, je nachdem ob sich ein Ver-
dacht erhärtet oder nicht, auf eine Über-
weisung des Falls an das BFE verzichten 
oder aber eine begründete Strafanzeige 
einreichen. Dies führt zu einer Entlas-
tung des BFE. Dieses kann in sämtlichen 
Fällen selbstverständlich nach wie vor 
selber Untersuchungshandlungen durch-
führen. 

Im Übrigen ist nicht beabsichtigt, dass 
das ESTI gestützt auf die Verordnung des 
UVEK weitergehende Untersuchungs-
handlungen wie Einvernahmen, Augen-
scheine und Zwangsmassnahmen durch-
führt. Für diese Handlungen wird weiter-
hin das BFE zuständig sein. 

Fazit
Mit der Übertragung von Untersu-

chungskompetenzen (nicht aber der Be-
urteilungskompetenz) kann das ESTI 
allfällige Verstösse im gesamten Bereich 
des EleG vorab abklären. Dadurch kön-
nen unnötige Anzeigen vermieden wer-
den, was im Interesse der Betroffenen 
liegt. Die Durchsetzung der gesetzlichen 
Vorschriften verbessert sich. 
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